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V 

Vorwort zur fünften Auflage, Band II 

Der Band II ist in vierter Auflage im Jahr 2017 erschienen. Seither hat das 
Baugesetz mit Revisionen von 2019 und 2020 verschiedene Änderungen 
erfahren. Auf eidgenössischer Ebene sind unter anderem 2022 das Veloweg-
gesetz erlassen und 2023 das Raumplanungsgesetz im wichtigen Bereich des 
Bauens ausserhalb der Bauzonen revidiert worden. Stark weiterentwickelt hat 
sich auch die Rechtsprechung. Eine Überarbeitung und Nachführung des 
Kommentars war deshalb angezeigt. 

Aufbau und Gliederung des Kommentars sind auch in der fünften Auflage 
beibehalten worden. Insbesondere ist darauf geachtet worden, dass die Num-
merierung der Noten (Randziffern) wo immer möglich identisch blieb mit 
jener in den früheren Auflagen, sodass Verweise in bisherigen Entscheiden 
auch in der fünften Auflage leicht aufzufinden sind. Es wurde in Kauf ge-
nommen, dass dadurch die Länge der einzelnen Notenabschnitte sehr un-
gleich ausfiel.  

Gleich geblieben ist die Zielsetzung des Kommentars: Er soll ein für die täg-
liche Praxis bestimmtes Handbuch sein, das sowohl Juristen wertvolle Hin-
weise bietet als auch für Laien verständlich und hilfreich ist. Das Hauptge-
wicht liegt daher auf der Darstellung der Grundgedanken des Gesetzes, der 
Zusammenhänge innerhalb des Bau- und Planungsrechts, seiner Bezüge zu 
benachbarten Rechtsgebieten und der Erläuterung des Verfahrensrechts. 
Grosses Gewicht ist auf die Erfassung der einschlägigen Entscheide des Ver-
waltungsgerichts und des Bundesgerichts und vereinzelt auch unterer Instan-
zen gelegt worden. Ausgewählte Hinweise auf die Literatur dürften für die 
Vertiefung des Stoffes nützlich sein. 

Die Arbeiten am Kommentar wurden im Dezember 2023 abgeschlossen. 
Berücksichtigt sind somit alle bis zu diesem Zeitpunkt ergangenen Erlasse 
und publik gewordenen Entscheide.  

Der Kommentar Band I mit den Artikeln 1–52 (öffentliches Baurecht) ist in 
fünfter Auflage im Jahre 2020 erschienen.  

Münsingen, im Dezember 2023 Peter Ludwig 
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XXIII 

Literatur und Periodika 

Im Folgenden handelt es sich um eine Auswahl von Standardwerken zum Staatsrecht, 
zum allgemeinen Verwaltungsrecht inkl. Verfahrensrecht sowie zum Bau-, Planungs- 
und Umweltrecht. Spezifische Literatur zu einzelnen Themen werden an den entspre-
chenden Kommentarstellen zitiert. 
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1 

2 Planungsrecht 

2 Dispositions concernant l’aménagement du  
territoire 

Vorbemerkungen zu den Art. 53–57 
(Aufgaben und Organisation der Raumplanung) 

Allgemeines zur Raumplanung 

Das Planungsrecht umfasst die Ziele, Grundsätze, Vorschriften und Pläne, wel-
che die Schaffung einer Raumordnung betreffen. Diese soll die zweckmässige 
und haushälterische Nutzung des Bodens und die geordnete Besiedlung des 
Landes herbeiführen (Art. 75 Abs. 1 BV). Es ist Recht des Bundes, der Kantone 
und der Gemeinden. 

Das Bundesrecht ist im Wesentlichen im Bundesgesetz über die Raumpla-
nung vom 22. Juni 1979 (RPG; SR 700) und in der Verordnung über die 
Raumplanung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1) niedergelegt. Es 

– bestimmt die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), 

– überträgt Bund, Kantonen und Gemeinden als «Planungspflicht» die Auf-
gabe, die für ihre raumwirksamen Tätigkeiten nötigen Planungen zu erar-
beiten und sie aufeinander abzustimmen (Art. 2 Abs. 1 RPG), wozu ins-
besondere der Erlass der behördenverbindlichen Richtpläne der Kantone 
(Art. 6–12 RPG) und der für jedermann verbindlichen Nutzungspläne 
(Art. 14–27a RPG) gehört,  

– ordnet die Mitwirkung der Bevölkerung bei Planungen (Art. 4 RPG), die 
Zusammenarbeit der Behörden (Art. 7 RPG) und die Mindestanforderun-
gen an den Rechtsschutz (Art. 33 und 34 RPG). 

Das kantonale Planungsrecht bestimmt im Rahmen der bundesrechtlichen 
Grundsatzregelung die materielle Ordnung näher und legt Verfahren und Zu-
ständigkeiten fest. Es ist ein Hauptinhalt des Baugesetzes. 

Das Planungsrecht der Gemeinden bezweckt die Durchsetzung der Ziele und 
Grundsätze des übergeordneten Rechts im örtlichen Bereich und den Einbe-
zug der gemeindeeigenen Anliegen in die Raumplanung. 

1 
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Vorbemerkungen zu den Art. 53–57 

2 

Zum planungsrechtlichen Teil des Baugesetzes 

Die Gegenstände des planungsrechtlichen Teils des Baugesetzes betreffen 

– die Aufgaben und die Organisation der Raumplanung (Art. 53–57), 

– das Verfahren für Vorschriften und Pläne (Art. 58–61b) und die Planungs-
zone (Art. 62–63), 

– die Ordnung der Aufgaben und Befugnisse der Ortsplanung (Art. 64–96d), 
der Regionalplanung (Art. 97-98b) und der Kantonsplanung (Art. 99–102), 

– die Erarbeitung des Richtplans nach Raumplanungsgesetz (Art. 103 und 
104). 

In den Art. 53 und 54 BauG sind in Anlehnung an die Art. 1–3 RPG die Aufga-
ben und Grundsätze der Raumplanung umschrieben. Dabei ist den besonderen 
Verhältnissen und Bedürfnissen des Kantons Bern Rechnung getragen worden.  

Die Organisation der Raumplanung gemäss Art. 55 BauG beruht auf den drei 
Planungsstufen der Ortsplanung, der Regionalplanung und der Kantonspla-
nung. Die Anliegen des Bundes und der Nachbarkantone finden im Richtplan 
nach Raumplanungsgesetz (Art. 103 f. BauG) Berücksichtigung. 

Die Bestimmungen über die Informations- und Auskunftspflichten (Art. 56 
BauG) führen das entsprechende Bundesrecht (Art. 4 RPG) näher aus. 

Art. 57 BauG nimmt die Zuordnung der Pläne des kantonalen Rechts zu den 
beiden Kategorien der Richtpläne und der Nutzungspläne nach Bundesrecht 
vor (Art. 6 ff. bzw. Art. 14 ff. RPG). 

3 

4 

5 

© Stämpfli Verlag AG – Urheberrechtlich geschütztes Material – Jede Weitergabe an Dritte ist untersagt. 
Zaugg, Aldo; Ludwig, Peter: Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985, 2024



Art. 53 
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2.1 Allgemeines 

2.1 Généralités 

2.1.1 Aufgaben und Organisation der Raumplanung 

2.1.1 Tâches et organisation de l’aménagement du territoire 

Art. 531 

Planungszweck 
und -auftrag 

1 Die Planung soll eine auf die erwünschte Entwicklung des
Kantons ausgerichtete räumliche Ordnung herbeiführen. Sie
soll die Zusammenarbeit bei der Erfüllung raumwirksamer
Aufgaben gewährleisten. 

2 Die Gemeinden, die Planungsregionen bzw. Regionalkonfe-
renzen und der Kanton erarbeiten die zur Erfüllung ihrer
raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen und stimmen 
sie aufeinander und mit den benachbarten Kantonen ab. 

3 Sie berücksichtigen die Anliegen der Raumplanung in ihren
übrigen Tätigkeiten. 

Portée, buts 1 L’aménagement doit permettre d’organiser le territoire en fonc-
tion du développement souhaité du canton. Il doit en outre favo-
riser la coopération dans l’accomplissement des tâches ayant des
incidences sur l’organisation du territoire. 

2 Les communes, les régions d’aménagements ou les conférences ré-
gionales et le canton élaborent les plans nécessaires à l’accomplis-
sement des tâches ayant des incidences sur l’organisation du terri-
toire et les font concorder, ainsi qu’avec ceux des cantons voisins. 

3 Ils tiennent compte des exigences majeures de l’aménagement du
territoire dans toutes leurs autres activités. 

Inhalt 

Zu Abs. 1 .......................................................................................  N. 1-4 
Zu Abs. 2 .......................................................................................  N. 5 
Zu Abs. 3 .......................................................................................  N. 6 
Planung bei Bewilligungs- und Sachkompetenz des Bundes .........  N. 7 

                       
1 Abs. 2 in der Fassung vom 17.6.2007 
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Art. 53 
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Zu Abs. 1 

Art. 53 BauG handelt vom Planungszweck und vom Planungsauftrag an die Ge-
meinden, die Planungsregionen bzw. Regionalkonferenzen (Art. 97 f. BauG) 
und den Kanton. Er folgt dabei sinngemäss den Bestimmungen des Raumpla-
nungsgesetzes über die Planungsziele (Art. 1 RPG) und die Planungspflicht 
(Art. 2 RPG). Denn die Raumplanung ist eine vom Bund den Kantonen aufge-
tragene und nach den Grundsätzen des Bundesrechts durchzuführende Aufgabe 
(Art. 75 BV). 

Die allgemeinste Umschreibung des Planungszwecks ist jene der Bundesver-
fassung. Danach soll die Raumplanung eine zweckmässige und haushälterische 
Nutzung des Bodens und eine geordnete Besiedlung des Landes herbeiführen 
(Art. 75 Abs. 1 BV).  

Im Zweckartikel des Raumplanungsgesetzes (Art. 1 Abs. 1 RPG)2 sind die Pla-
nungsziele wie folgt näher bestimmt: 

– Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälte-
risch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird. 

– Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirk-
lichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ord-
nung der Besiedlung.  

– Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürf-
nisse von Bevölkerung und Wirtschaft. 

Ausserdem sollen Bund, Kantone und Gemeinden mit Massnahmen der Raum-
planung namentlich die nachgenannten Bestrebungen unterstützen (Art. 1 
Abs. 2 RPG):3 

– die natürlichen Lebensgrundlagen, wie Boden, Luft, Wasser, Wald und 
Landschaft zu schützen, 

− die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung 
einer angemessenen Wohnqualität, 

− kompakte Siedlungen zu schaffen, 

– die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu er-
halten, 

                       
2 Fassung vom 15.6.2012 (i.K. seit 1.5.2014) 
3 Fassung vom 15.6.2012 (i.K. seit 1.5.2014) und 29.9.2023 (BBl 2023 2488; Inkraftset-

zung bei Drucklegung noch offen) 
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